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Einleitung 

Seitens  des  Rhein-Kreis Neuss  bestehen Bedenken gegenüber  Staubemissionen aus

gehend von Betriebsflächen auf dem Böhlergelände. Eine Kennzeichnung der betreffenden 

Lagerfläche zeigt die vom Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellte, nachfolgende Grafik. 

Die Umschlagfläche befindet sich unmittelbar an der südlichen Grenze des Gewerbeareals 

nördlich der Böhlerstraße und direkt gegenüber der im Bebauungsplan Nr. 271 der Stadt 

Meerbusch ausgewiesenen Gewerbegebietsbaugrenzen.
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2 Stellungnahme 

Die TA Luft legt für Staubniederschlag nicht gefährdender Stäube einen Immissionswert von 

0,35 g/(m²*d) im Jahresmittel fest. 

Ein  möglicher  Staubniederschlag ist wesentlich  von der  Windrichtung  und den  Windge

schwindigkeiten abhängig. Die Windstatistik (Transportwindrose) von Düsseldorf für diesen 

Bereich (Düsseldorf-Flughafen 2003) zeigt die nachfolgende Grafik. 
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Die dargestellte Transportwindrose zeigt, dass auftretende Staub-Emissionen überwiegend 

nach Nordosten und Nordwesten abtransportiert werden. 

Aufgrund der Lage der Staub emittierenden Betriebsflächen und Halden auf dem Gewerbe

areal nördlich der Böhlerstraße ist für das Bebauungsplangebiet Nr. 04/004 – Hansaallee / 

Böhlerstraße auf Düsseldorfer Stadtgebiet nicht von einem Staubniederschlag von mehr als 

0,35 g/(m²*d) im Jahresmittel auszugehen. Zudem müsste dieser Immissionswert bereits im 

unmittelbar südlich an die Betriebsflächen gelegenen Gebiet des Meerbuscher Bebauungs

planes Nr. 271 eingehalten werden. 

Daher ist insgesamt davon auszugehen, dass auf dem Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 

04/004 Hansaallee/Böhlerstraße nicht mit relevanten Staubeinträgen zu rechnen ist. 

Überschlägige Immissionsberechnung 

Ergänzend wurde eine überschlägige Staubdepositionsberechnung für die Umgebung der 

Gewerbebetriebe auf dem Böhlergelände mit AUSTAL 2000 durchgeführt. 

Es wurde für eine durchgehende Staubemission von 10 kg/h in 8760 Stunden / Jahr in Form 

einer Volumenquelle im Bereich der Gewerbebetriebe ohne Berücksichtigung von Topo

grafie und Gebäudeeinflüssen  eine Ausbreitungsberechnung  mit  der  oben  dargestellten 

Windstatistik durchgeführt. 

Das Ergebnis dieser Ausbreitungsberechnung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt: 
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